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17. JAHRGANG FEBRUAR 1938 HEFT 6

Zur geplanten Bundesiinanzreform
Von Dr. Paul Meierhans.

Das System der provisorischen Finanzprogramme, die unter
Ausschaltung des Volkes und unter Mißachtung der Verfassung in Form
der dringlichen Bundesbeschlüsse in den letzten Jahren angewandt
wurden, soll endgültig einer verfassungsmäßigen Neuordnung weichen.
Ein Vorentwurf des Eidgenössischen Finanzdepartements, der die
Verfassungsbestimmungen für die Neugestaltung des Bundeshaushalts
enthält, ist der Oeffentlichkeit anfangs dieses Jahres, bevor die
Mitglieder der Kommissionen der eidgenössischen Räte oder die
Mitglieder der Expertenkommission etwas davon sahen, durch die Presse
bekannt geworden. Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren hat
am 20. Januar zu diesem Vorentwurf Stellung genommen und in der
ersten Woche Februar tagte die vom Finanzdepartement eingesetzte
Expertenkonferenz. Die Beschlüsse dieser beiden Kollegien sind im
Momente, da diese Zeilen geschrieben werden, noch nicht bekannt.

Die Finanzlage des Bundes.
Die Verwaltungsrechnung des Bundes bildet die denkbar

glänzendste Illustration für das Gesetz der steigenden Ausgaben der
öffentlichen Hand. Mit rund drei Millionen Franken Ausgaben wurde
die Rechnung des Bundesstaates 1848 eröffnet. Zehn Jahre später war
die Ziffer von 10 Millionen erreicht. In der Mitte der 70er Jahre schon
bei 20 Millionen angekommen, wurde am Anfang des neuen
Jahrhunderts die 50-Millionen-Grenze bereits überschritten. Unmittelbar
vor dem Weltkriege waren die Bundesausgaben auf über 100 Millionen
jährlich angewachsen, und man sprach damals davon, der
Bundeshaushalt dürfe diese Zahl nicht mehr wesentlich überschreiten, wenn
der Charakter des Föderativstaates nicht gefährdet werden solle.

Es kam anders, Krieg und Krise wirkten auch auf die
Bundesfinanzen revolutionierend. Schon 1920 näherte man sich in der
Verwaltungsrechnung der zweiten 100-Millionen-Grenze und überschritt
diese in den Krisen jähren 1922 23 ganz bedeutend, um dann 1930,
alle früheren Begriffe weit hinter sich lassend, mit einer Ausgabensumme

von 426,3 Millionen Franken abzuschließen. Und 1938 sind
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